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Stellungnahme

Bebauungsplan Nr. 13.GB.198 „Feuer- und Rettungswache 3, Dierkower Allee“

und 15. Änderung des Flächennutzungsplanes

hier: frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß

§ 4 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 1 S. 1 BauGB

Zum vorgelegten Entwurf des o.g. B-Plans (Stand: April 2018) möchten wir die folgenden

Hinweise geben.

Wasser und Boden

Die stehenden Gewässer am östlichen Rand des Plangebiets sind Teil einer Senkenlage

mit sehr hoher hydrologischer Gefährdung. Die Senke liegt innerhalb einer Abflussbahn

mit niedriger Gefährdung, welche entlang der östlichen Grenze des Plangebiets von Süd

nach Nord verläuft. Wir befürworten ausdrücklich, dass die vorhandenen Gewässer erhalten

bleiben als Regenwasserrückhalt. Bei der Geländeregulierung muss nun die Abflussbahn

berücksichtigt werden, um eine Erhöhung des Überflutungsrisikos in Folge der Bebauung

auszuschließen. Im Norden mündet diese Abflussbahn dann in eine Hauptentwässerungs-

achse des Stadtgebiets.

Die genannten Aspekte fließen in den Umweltbericht ein.

Immissionsschutz und Umweltplanung

• zur Begründung, S. 8, Kapitel 3.1 „Art

der baulichen Nutzung“:

• zur Planzeichnung, Textteil B, Fest-

setzung 3:

Zulässig ist gemäß Festsetzung 3 eine Wohneinheit für einen Auszubildenden oder Refe-
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rendar. Dies wurde im Rahmen der immissionsschutzrechtlichen Begutachtung bisher nicht

berücksichtigt. Bei einem Lärmpegel von etwa 55-60 dB(A) nachts aus allseitig einwirken-

dem Verkehrslärm werden die Werte der Gesundheitsgefahr (55 dB(A) nachts) deutlich

überschritten. Zum Schutz dieser Wohnnutzung muss ein entsprechender baulicher Schall-

schutz ausgebildet werden (LPB IV bis V). Wir bitten diesbezüglich um Rücksprache.

• zur Begründung, S. 19, Kapitel 3.10

„Immissionsschutz“:

Wir bitten frühzeitig um Abstimmung der immissionsschutzrechtlichen Festsetzungen. Bei-

spielsweise ist bei den Hochbauplanungen darauf zu achten, dass eine Anordnung der

Ruheräume und insbesondere der Wohneinheit für einen Auszubildenden oder Referen-

dar an den am geringsten verkehrslärmbelasteten Bereichen erfolgt. Hier ergeben sich

voraussichtlich besondere Anforderungen an den baulichen Schallschutz (z.B. besondere

Fensterkonstruktionen mit deutlich schallreduzierenden Eigenschaften).

• zur Begründung, S. 19, Kapitel 3.11

„Einsatz erneuerbarer Energien“:

Hier ist das EEWärmeG, § § 3-8, zu berücksichtigen, das die Nutzung erneuerbarer Energi-

en bei neu zu errichtenden Gebäuden vorschreibt. Ersatzweise könnte Fernwärme genutzt

werden. Daher ist es sinnvoll, den Ausbau der Fernwärmeleitung vom gegenüberliegenden

Penny-Markt in frühzeitiger Abstimmung mit der Stadtwerke Rostock AG prüfen zu lassen.

Dass das Vorhaben außerhalb der Fernwärme-Satzungsgrenzen liegt, ist hierbei zweitran-

gig.

• zur Begründung, S. 21, Kapitel 4 „Vor-

läufiger Umweltbericht“:

Im Untersuchungsrahmen erfolgt duch uns noch eine Ergänzung zu einer „vorhandenen

Unterlage“ (Abstimmung mit A37 zu maximal fünf nächtlichen Ausfahrten der Rettungsfahr-

zeuge der Feuerwache). Den überarbeiteten Untersuchungsrahmen übersenden wir dann

im Nachgang der frühzeitigen Beteiligung.

Redaktionelle Hinweise

S3: Bitte korrigieren: „[ . . . ] umwelt- und eimmissionsrechtliche Gutachten [ . . . ] “

__________________________________________________________________________________________________

Zum vorgelegten Entwurf der 15. FNP-Änderung (Stand: 08.05.2018) möchten wir den fol-

genden Hinweis geben:
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Umweltplanung

Wir bitten um Rücksprache zur Zuständigkeit der Erarbeitung des Umweltberichtes der

15. FNP-Änderung.
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